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Stand: August 2023 

Merkblatt Fortbildungspflicht  

Seit dem 1. Januar 2023 gilt für Mitglieder der Hamburgischen Architektenkammer (HAK) 
die konkretisierte Fortbildungspflicht, deren Einhaltung die HAK überprüft. Grundlage der 
Fortbildungspflicht ist seit jeher das Hamburgische Architektengesetz. Konkretisierung er-
fährt die Fortbildungspflicht durch die neue Fortbildungssatzung der Hamburgischen Ar-
chitektenkammer. Sie wurde 2021 nach ausführlicher Erörterung von der Kammerver-
sammlung beschlossen und schreibt Umfang, Form und Inhalte der Fortbildungspflicht 
vor. Zudem regelt sie die Überprüfung durch die Kammer. 

1. Wen betrifft die Fortbildungspflicht? 
Alle Mitglieder der Hamburgischen Architektenkammer sind dazu verpflichtet, sich berufs-
spezifisch fortzubilden und dies auf Nachfrage nachzuweisen. Ausgenommen davon sind 
Mitglieder, die im Überprüfungszeitraum ihre berufliche Tätigkeit dauerhaft eingestellt 
haben, wie z.B. Rentnerinnen und Rentner. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder anderweitige 
Auszeiten von der beruflichen Tätigkeit befreien nicht von der Fortbildungspflicht. Auch 
Rentnerinnen und Rentner, die „nebenbei“ noch beruflich (z.B. ehrenamtlich) tätig sind, 
sind nicht ausgenommen. 

2. Welche Fortbildungsinhalte werden anerkannt? 
Die Mitglieder wählen in eigener Verantwortung ihren Berufsaufgaben und beruflichen 
Tätigkeiten entsprechend die Themen ihrer Fortbildung aus. Die Fortbildungen müssen 
grundsätzlich fachrichtungsbezogen sein. Berufsspezifische IT-Schulungen gelten auch als 
Fortbildung im Sinne der Fortbildungspflicht. 

3. In welchem Umfang sind Fortbildungen zu absolvieren? 
Der Umfang der Fortbildungspflicht richtet sich nach dem individuellen Bedarf, beträgt 
aber mindesten 16 Fortbildungsstunden (1 Fortbildungsstunde entspricht einer Unter-
richtseinheit, also 45 Minuten) im Zeitraum von jeweils zwei Kalenderjahren. Der Min-
destumfang wird bei Neumitgliedern entsprechend der Dauer der Mitgliedschaft halbjah-
resweise angepasst. Bei Berechnung der Fortbildungsstunden werden nur die Nettoveran-
staltungszeiten berücksichtigt, d.h. Pausen und nicht unmittelbar der Fortbildung die-
nende Zeiten werden abgezogen. 

4. Wann wird die Einhaltung der Fortbildungspflicht überprüft? 
Beginnend mit dem Betrachtungszeitraum 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 über-
prüft die Kammer stichprobenartig die Einhaltung der Fortbildungspflicht. Mit einer Ab-
frage ist also erstmals Anfang 2025 zu rechnen; ab dann alle zwei Jahre. 

5. Welche Fortbildungsformate werden anerkannt? 
Anerkannte Fortbildungsformen sind Seminare (auch online), E-Learning, Lehrgänge, Kon-
gresse, Tagungen und Symposien, Fachvorträge, sowie eigene Referententätigkeiten vor 
einem Auditorium. Die Teilnahme an Fachexkursionen und der Besuch von Fachmessen 
können auf maximal die Hälfte des Mindestumfangs der Fortbildungspflicht angerechnet 
werden. Dafür müssen bei Fachexkursion die Bestandteile, die unmittelbar der Fortbil-
dung dienen, gesondert ausgewiesen werden. Ein reines „Selbststudium“ (zum Beispiel 
durch Streaming) kann allein schon mangels Nachweisbarkeit nicht anerkannt werden. 
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6. Fortbildungen welcher Anbieter werden anerkannt? 
→ Fortbildungsakademie der HAK 

Im Fortbildungsportal der HAK wird zu allen Seminarangeboten ab 1. Januar 2023 die 
Anzahl der anerkannten Fortbildungsstunden ausgewiesen. 

→ Fortbildungseinrichtungen anderer Länderarchitektenkammern 
Fortbildungsangebote anderer Länderarchitektenkammern werden in gleichem Um-
fang wie von der anbietenden Länderkammer anerkannt. 

→ Fortbildungsträger, deren Eignung und Qualität durch die Fortbildungssatzung unter-
stellt wird 
Die Fortbildungssatzung listet auf: Ingenieurkammern sowie deren Kammergruppen 
und Fortbildungsakademien, Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen sowie 
deren Fortbildungsakademien, juristische Personen des öffentlichen Rechts inklusive 
behördeninterner Fortbildungsträger, Verbände des Berufsstandes, Veranstalter, de-
ren Hauptziel es ist, Fortbildungen anzubieten und sonstige Anbieter, deren Veranstal-
tungen ausschließlich produktneutral durchgeführt werden. Es bedarf keiner gesonder-
ten (Vorab-)Prüfung durch die Kammer. 

→ Andere Anbieter, die eine Vorab-Anerkennung durch die HAK erfahren haben 
Darüber hinaus können Veranstalter ihre Fortbildungsveranstaltung von der HAK aner-
kennen lassen. Veranstaltungen, die bereits durch eine andere Länderkammer aner-
kannt worden sind, werden auch ohne gesonderte Prüfung anerkannt.  

7. Können auch Fortbildungen anderer Anbieter als unter 6. ge-
nannt eingereicht werden? 

Für Fortbildungsveranstaltungen, die nicht von einem Fortbildungsträger, dessen Eignung 
und Qualität ohne Prüfung durch die HAK unterstellt wird, angeboten werden, und die 
auch keine Vorab-Anerkennung durch die HAK erfahren haben, können Mitglieder noch 
bis maximal sechs Wochen nach Teilnahme einen Einzelfallantrag auf Anerkennung stel-
len. 

8. Wie überprüft die HAK die Fortbildung der Mitglieder? 
Die HAK überprüft die Einhaltung der Fortbildungspflicht über Stichproben. Die geprüften 
Mitglieder haben nach Aufforderung eine Auflistung ihrer Fortbildungsleistungen nebst 
entsprechenden Nachweisen einzureichen. Anlassbezogene Überprüfungen sind möglich, 
wenn der begründete Verdacht eines Verstoßes gegen die Fortbildungspflicht besteht.  

8a. Müssen Mitglieder der Kammer regelmäßig ihre Nachweise 
vorlegen? 

Nein. Die Nachweise verbleiben bei dem jeweiligen Mitglied und werden erst und nur im 
Falle der Überprüfung von der Kammer angefordert.

9. Welche Anforderungen an Teilnahmebestätigungen/Fortbil-
dungsnachweise sind zu erfüllen? 

Eine Teilnahmebestätigung/ein Fortbildungsnachweis muss die folgenden Angaben ent-
halten: 

 Bestätigung der Teilnahme 
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 Vorname und Nachname der Teilnehmerin oder des Teilnehmers 

 Titel der Veranstaltung + Beschreibung, aus der sich die vermittelten Inhalte nach-
vollziehen lassen (kann in einer Anlage beigefügt werden) 

 Datum der Veranstaltung 

 Veranstaltungsort 

 Angaben zum zeitlichen Ablauf, aus denen sich die Nettofortbildungszeit ergibt 

 Format der Veranstaltung  

 Namen der Referentinnen und/oder Referenten 

 Name und Sitz des Veranstalters 

10.Wird ehrenamtliche Arbeit in der Kammer angerechnet? 
Regelmäßiges und berufsbezogenes ehrenamtliches Engagement kann im Einzelfall auf 
die Fortbildungspflicht angerechnet werden. Im Falle, dass ein Kammermitglied sich bei 
der Überprüfung der Einhaltung der Fortbildungspflicht darauf beruft, ehrenamtlich tätig 
zu sein, muss es den entsprechenden Nachweis erbringen. Denn in der Fortbildungs-Sat-
zung heißt es, dass der Nachweis, dass das Ehrenamt berufsbezogen ist und regelmäßig 
ausgeübt wurde, dem Mitglied obliegt. In welchem Umfang das berufsbezogene Ehren-
amt dann angerechnet wird, ist wieder eine Entscheidung im Einzelfall und erfordert eine 
Gesamtschau der eingereichten Unterlagen. Wichtig ist, dass mit dem Ehrenamt ein 
Mehrwert im Sinne eines Lerneffektes einhergeht; die Anerkennung ist keine „Belohnung“ 
für das Ehrenamt, sondern dem Umstand geschuldet, dass die verantwortungsvolle, ak-
tive und regelmäßige Mitarbeit insbesondere in Kammergremien mit einer Aktualisierung 
erworbenen Wissens einhergehen und fortbildenden Charakter haben kann. 

11. Was passiert, wenn ein Mitglied der Fortbildungspflicht nicht 
nachkommt? 

Wird festgestellt, dass ein Mitglied der Fortbildungspflicht nicht im nachweispflichtigen 
Umfang nachgekommen ist, oder die Fortbildung nicht den Anforderungen entspricht, 
kann die HAK ihm gestatten, Fortbildungen innerhalb einer angemessenen Frist nachzuho-
len (Nachfrist). Verstöße gegen die Fortbildungspflicht können als Berufspflichtverletzung 
in einem Ehrenverfahren geahndet werden. 

Anlage: Fortbildungssatzung der Hamburgischen Architektenkammer 



Fortbildungssatzung der Hamburgischen Architektenkammer 

In der Fassung vom 15. November 2021 

 

Auf Grund von § 16 Absatz 2 des Hamburgischen 

Architektengesetzes vom 11. April 2006 (HmbGVBl. S. 

157), zuletzt geändert am 31. August 2018 (HmbGVBl. S. 

282), in Verbindung mit der Satzung der Hamburgischen 

Architektenkammer vom 20. November 2006, zuletzt 

geändert am 16. November 2020, hat die Kammerver-

sammlung der Architektenkammer am 15. November 2021 

die nachstehende Neueinführung der Fortbildungssatzung 

der Hamburgischen Architektenkammer beschlossen: 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Diese Satzung gilt für Mitglieder der Hamburgischen 

Architektenkammer nach § 13 Abs. 1 HmbArchtG. Sie 

regelt Inhalt und Umfang der Pflicht aus § 19 Abs. 2 Nr. 2 

HmbArchtG, sich beruflich fortzubilden und sich dabei 

auch über die für die jeweilige Berufsausübung geltenden 

Bestimmungen zu unterrichten, sowie die Überwachung 

der Einhaltung der Fortbildungspflicht.  

 

§ 2 Inhalte der Fortbildung 

(1) Ihren Berufsaufgaben und beruflichen Tätigkeiten 

gem. § 1 Hamburgisches Architektengesetz entsprechend 

wählen die Mitglieder in eigener Verantwortung Themen 

ihrer Fortbildung aus.  

(2) Die Fortbildungen müssen grundsätzlich 

fachrichtungsbezogen sein. 

 

§ 3 Fortbildungsumfang und Fortbildungsstunden 

(1) Der Umfang der Fortbildungspflicht richtet sich nach 

dem individuellen Bedarf. Alle Mitglieder müssen 

geeignete Fortbildungsveranstaltungen mindestens im 

Umfang von insgesamt 16 Fortbildungsstunden im 

Zeitraum von jeweils zwei Kalenderjahren, erstmals 

beginnend mit dem 1. Januar 2023 besuchen. Bei späterem 

Kammereintritt wird der Mindestumfang entsprechend der 

Dauer der Mitgliedschaft zum Ende des Zeitraumes nach 

Satz 2 halbjahresweise angepasst. 

(2) Eine Fortbildungsstunde entspricht einer 

Unterrichtseinheit à 45 Minuten.  

(3) Ausnahmen von der Fortbildungspflicht können in 

begründeten Einzelfällen gem. § 8 zugelassen werden. 

 

§ 4 Fortbildungsformen  

(1) Anerkannte Fortbildungsformen der Fortbildung sind 

Seminare (einschließlich Online-Seminare), E-Learning, 

Lehrgänge, Kongresse, Tagungen und Symposien, 

Fachvorträge, Besuch von Fachmessen sowie eigene 

Referententätigkeit vor einem Auditorium.  

(2) Regelmäßiges und berufsbezogenes ehrenamtliches 

Engagement, insbesondere in den Gremien der 

Hamburgischen Architektenkammer, kann auf den 

kompletten Mindestumfang der Fortbildungspflicht 

angerechnet werden. Näheres regelt die Anlage zur 

Satzung. 

(3) Die Teilnahme an einer professionell konzipierten und 

durchgeführten Fachexkursion und der Besuch von 

Fachmessen können auf maximal die Hälfte des 

Mindestumfangs der Fortbildungspflicht angerechnet 

werden. Dafür müssen die Bestandteile der Fachexkursion, 

die unmittelbar der Fortbildung dienen, gesondert 

ausgewiesen werden.  

 

§ 5 Fortbildungsträger  

(1) Die Eignung und Qualität folgender Träger wird 

unterstellt: 

1. Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen 

sowie deren Fortbildungsakademien 

2. Architekten- und Ingenieurkammern, deren 

Kammergruppen und Fortbildungsakademien  

3. juristische Personen des öffentlichen Rechts inklusive 

behördeninterne Fortbildungsträger 

4. Verbände des Berufsstandes 

5. Veranstalter, deren Hauptziel es ist, Fortbildungen 

anzubieten  

6. Sonstige Anbieter, deren Veranstaltungen 

ausschließlich produktneutral durchgeführt werden 

Soweit bei der Hamburgischen Architektenkammer 

begründete Zweifel an der Eignung und/oder Qualität 

eines Fortbildungsträgers nach Satz 1 bestehen, kann sie 

ihn auffordern, die jeweilige Fortbildungsveranstaltung 

anerkennen zu lassen. Sollte der Fortbildungsträger dem 

nicht unverzüglich nachkommen, können seine 

Fortbildungsveranstaltungen nicht anerkannt werden.   

(2) Fortbildungsträger und Anbieter von Fachexkursionen, 

die nicht unter Absatz 1 fallen, können ihre jeweilige 

Fortbildungsveranstaltung von der Hamburgischen 

Architektenkammer als geeignet anerkennen lassen. Dazu 

ist ein Antrag in Textform mit erschöpfender Darstellung 

der Inhalte und Durchführungsmodalitäten zu stellen. Der 

Antrag ist spätestens sechs Kalenderwochen vor Beginn 

der fraglichen Fortbildungsveranstaltung zu stellen. Die 

Anerkennung der Fortbildungsveranstaltung liegt im 

Beurteilungsspielraum der Hamburgischen 

Architektenkammer. Sie ist für den Fortbildungsträger 

gebührenpflichtig. Die Gebühr wird mit Antragstellung 

fällig und beträgt je nach Umfang und Schwierigkeit 

mindestens 100 und höchstens 500 Euro. Die Gebühr für 

einen Wiederholungsantrag zu einer bereits anerkannten 

Fortbildung beträgt 25 Euro. 

(3) Mitglieder, die beabsichtigen, an einer 

Fortbildungsveranstaltung eines Fortbildungsträgers, der 

nicht unter Absatz 1 fällt, teilzunehmen oder die an einer 

solchen Veranstaltung teilgenommen haben, können einen 

Antrag auf Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung 

entsprechend Absatz 2 auch noch sechs Wochen nach 

Teilnahme an der Veranstaltung stellen. Eine Gebühr fällt 

nicht an. 

 

§ 6 Überprüfung der Fortbildungspflicht 

(1) Die Hamburgische Architektenkammer überprüft die 

Einhaltung der Fortbildungspflicht. Sie kann sich zu 

diesem Zweck mit anderen Architekten- und 

Ingenieurkammern zusammentun. 

(2) Aus dem Kreis der fortbildungspflichtigen Mitglieder 

ermittelt die Hamburgische Architektenkammer nach 

Ablauf des zweijährigen Fortbildungszyklus nach § 3 Abs. 

1 eine Anzahl von Mitgliedern, bei denen sie eine 

Stichprobe durchführt. Dabei fordert sie von diesen 

Mitgliedern eine Auflistung der Fortbildungsleistungen 

nebst entsprechenden Nachweisen. Zudem sind 

anlassbezogene Überprüfungen möglich, wenn der 

begründete Verdacht eines Verstoßes besteht.  

(3) Wird festgestellt, dass ein Mitglied der 

Fortbildungspflicht nicht im nachweispflichtigen Umfang 

nachgekommen ist, oder die Fortbildung nicht den 

Anforderungen nach § 2 entspricht, kann die 

Hamburgische Architektenkammer ihm gestatten, 

Fortbildungen innerhalb einer angemessenen Frist 

nachzuholen (Nachfrist).  
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§ 7 Nachweis der Fortbildung 

(1) Die Mitglieder dokumentieren die Teilnahme an 

Fortbildungsveranstaltungen durch Vorlage von 

Teilnahmebescheinigungen, Leistungsnachweisen, 

Prüfungszeugnissen oder sonstigen Unterlagen, aus denen 

Inhalt und Anzahl der Fortbildungsstunden der 

Fortbildung ersichtlich werden. Eine Eigenerklärung ist in 

Ausnahmefällen zur Vermeidung von Beweisnot, 

insbesondere bei unwiederbringlichem Verlust von 

Unterlagen, zulässig.  

(2) Unterbleibt der Nachweis auch nach Ablauf der 

Nachfrist ganz oder teilweise, kann der Vorstand der 

Hamburgischen Architektenkammer die Einleitung eines 

Ehrenverfahrens nach der Ehrenordnung der 

Hamburgischen Architektenkammer beschließen. 

 

§ 8 Befreiungen 

(1) Sollte ein Mitglied aus schwerwiegenden Gründen im 

Einzelfall an der Einhaltung der Fortbildungspflicht oder 

an der Nachweiserbringung gehindert sein, hat es dieses 

auf Anforderung innerhalb einer angemessenen Frist 

gegenüber der Hamburgischen Architektenkammer 

glaubhaft zu machen. 

(2) In begründeten Einzelfällen und in Fällen 

unvorhersehbarer Ereignisse, die die Erfüllung der 

Fortbildungspflicht nicht unwesentlich erschweren 

(Höhere Gewalt), kann die Hamburgische 

Architektenkammer davon absehen, 

Fortbildungsnachweise für bestimmte Zeiträume 

einzufordern. Als „Höhere Gewalt“ gelten Ereignisse, die 

von den Mitgliedern nicht zu vertreten sind und die auch 

bei Anwendung größtmöglicher Sorgfalt unvermeidlich 

sind; darunter fallen insbesondere Krieg, kriegsähnliche 

Zustände, Naturkatastrophen, Feuer, Erdbeben, 

Überschwemmungen, Arbeitskampf und öffentlich-

rechtliche Maßnahmen, etwa zum Infektionsschutz. 

(3) Von der Nachweispflicht entsprechend befreit sind 

Mitglieder, die im Überprüfungszeitraum ihre 

berufsspezifische Tätigkeit nach § 1 Hamburgisches 

Architektengesetz dauerhaft eingestellt haben. In der 

Regel betrifft das insbesondere Rentnerinnen oder Rentner 

bzw. Pensionärinnen oder Pensionäre. 

 

 

ANLAGE gemäß § 4 Absatz 2 der Fortbildungssatzung 

 

§ 1  

(1) Regelmäßiges und berufsbezogenes ehrenamtliches 

Engagement kann im Einzelfall auf die Fortbildungspflicht 

angerechnet werden.  

(2) Auf die Fortbildungspflicht angerechnet werden kann 

insbesondere das ehrenamtliche Engagement in den 

Gremien der Hamburgischen Architektenkammer und der 

Bundesarchitektenkammer. Dies gilt vor allem für die 

Mitwirkung in den Vorständen und Ausschüssen. Die 

aktive Beteiligung an vom Vorstand der Hamburgischen 

Architektenkammer eingerichteten Arbeitskreisen kann 

ebenfalls angerechnet werden, z.B. in der Form, dass eine 

Arbeitskreissitzung einer Unterrichtseinheit entspricht,  

 

§ 2 

Der Nachweis, dass das Ehrenamt berufsbezogen ist und 

regelmäßig ausgeübt wurde, obliegt dem Mitglied. Es 

gelten die Grundsätze zum Nachweis aus § 7 der Satzung. 
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